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§ 39 K-EIWOG Vertikal integrierte
Unternehmen
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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.09.2024

(1) Die Behdrde hat sicherzustellen, dass ein Verteilernetzbetreiber, der Teil eines vertikal integrierten Unternehmens
ist (8 34 Abs. 1 lit. f), diesen Umstand nicht zur Verzerrung des Wettbewerbs nutzen kann. Durch die Malinahmen
gemal Abs. 2 und 3 ist zu gewahrleisten, dass vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber in ihrer Kommunikations- und
Markenpolitik daftir Sorge tragen, dass eine Verwechslung in Bezug auf die eigene Identitat der Versorgungssparte des
vertikal integrierten Unternehmens ausgeschlossen ist. Der Name des Verteilernetzbetreibers hat jedenfalls einen
Hinweis auf die Verteilertatigkeit zu enthalten.

(2) Der Gleichbehandlungsbeauftragte des Verteilernetzbetreibers ist in Ausiibung seiner Aufgaben weisungsfrei und
unabhangig. Er kann nur nach vorheriger Zustimmung der Behdrde abberufen werden.

(3) Dem Gleichbehandlungsbeauftragten ist Zugang zu allen einschldgigen personenbezogenen Daten sowie allen
Informationen zu gewdahren, Uber die der Verteilernetzbetreiber und etwaige verbundene Unternehmen verfiigen und
die der Gleichbehandlungsbeauftragte bendtigt, um seine Aufgaben zu erfillen. Ihm ist Zugang zu Geschéaftsraumen
des Verteilernetzbetreibers zu gewahren.

(4) Die Behorde hat allféllige VerstdRe von Verteilerunternehmen gegen§ 34 sowie gegen die Abs. 1 bis 3 unverzuglich
der Regulierungsbehdrde mitzuteilen.

In Kraft seit 01.04.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-elwog/paragraf/34
https://www.jusline.at/gesetz/k-elwog/paragraf/34
file:///

	§ 39 K-ElWOG Vertikal integrierte Unternehmen
	K-ElWOG - Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2011 - K-ElWOG


